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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.07.1992

Norm

EO §7 Ec

Rechtssatz

Die Parteien können sich gegen die mit der Aufhebung der Rechtskraft- und Vollstreckbarkeitsbestätigung in

untrennbarem Zusammenhang stehende Aufnahme des unterbrochenen Verfahrens, die stets durch einen

ausdrücklichen Gerichtsbeschluß zu erfolgen hat, mit Rekurs zur Wehr setzen.
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